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V

Vorwort

Der Redaktionsschluss der diesem Buch vorangegangenen 2. Auflage zum 
Quick Guide Bildrechte liegt knapp viereinhalb Jahre zurück. Inzwischen 
hat sich viel getan. Zwar wurde das Rad nicht neu erfunden, aber es wurde 
im Bereich des Urheberrechts zur Internet-Kommunikation mit fremden 
Bildern so modifiziert, dass dieses gefährliche Gebiet mittels gesetzlicher 
Erlaubnisse zur Nutzung fremder Bilder sicherer zu befahren ist.

So besteht mit dem neuen Urheberrechts-Diensteanbieter-Gesetz 
(UrhDaG) für Nutzer von sozialen Netzwerken die Möglichkeit mit 
fremden Bildern unter bestimmten Voraussetzungen ohne Zustimmung der 
Rechteinhaber legal zu kommunizieren. Die Sozialbindung der Urheber-
rechte zu Gunsten neuer und kreativer Ausdrucksformen wurde somit 
ausgeweitet. Damit hat der Gesetzgeber vor, den für eine Demokratie 
konstituierenden Austausch von Informationen und Meinungen auch in 
sozialen Netzwerken zu fördern. Auf diesem Weg scheinen Urheberpersön-
lichkeitsrechte auf Grund von Bearbeitungsrechten fremder Fotos zur Her-
stellung von sogenannten Memes streckenweise unter die Räder gekommen 
zu sein.

Aus dem Gedanken heraus, den Urheberinnen und Urhebern die Durch-
setzung ihrer Ansprüche auf angemessene Vergütungen zu erleichtern, 
wurde in das Urheberrechtsgesetz die jährliche „proaktive Auskunftspflicht“ 
der Verwerter über Nutzungen fremder Werke aufgenommen. Da keine 
Sanktionen an die Nichterfüllung geknüpft sind, muss sich herausstellen, ob 
die neuen Regelungen tatsächlich zu einer Besserstellung der Uhrheberinnen 
und Urheber bei der Honorierungspraxis führen werden.



VI Vorwort

Im Bereich des Schutzes der Persönlichkeitsrechte, insbesondere des 
Rechts auf informationelle Selbstbestimmung, hat das Bundesverfassungs-
gericht mit zwei Entscheidungen zum „Recht auf Vergessenwerden“ der 
Anwendung der DSGVO zu Gunsten des Informationsinteresses der 
Öffentlichkeit Grenzen gesetzt. Überträgt man die Prämissen dieser beiden 
Urteile auf weitere Sachverhalte der Kommunikationsausübung, ergeben 
sich für die Öffentlichkeitsarbeit von privaten Unternehmen und anderen 
privaten Einrichtungen Lockerungen der datenschutzrechtlichen Folge-
pflichten bei der Anfertigung und Nutzung von Personenfotos.

Zu hoffen ist, dass der Gesetzgeber in der Zukunft eine Harmonisierung 
zwischen den Interessen abgebildeter Personen und den Grundfreiheiten zur 
Kommunikation vornehmen wird. Bis dahin bleibt ein Spagat mit Grau-
bereich zwischen der Anwendung der DSGVO mit ihren Folgepflichten zur 
Datenerhebung und der jahrzehntelangen und bewährten Anwendung der 
Regelungen zum allgemeinen Persönlichkeitsrecht und dem Kunsturheber-
rechtsgesetz (KUG) bestehen. Die gründliche Überarbeitung dieses Themas 
kann daher lediglich Wege aufzeigen. Die Entscheidung zur Weichen-
stellung der Praxis kann dieses Buch hier nicht ersetzen, wohl aber Argu-
mente hierfür bereithalten.

Im Bereich der Fotografie mit Kameradrohnen ist nunmehr auf 
europäischer Ebene ein neues Regelwerk entstanden. Mit der Umsetzung 
in nationale Vorschriften ist die Gesetzgebung für Nutzer von Drohnen 
gegenüber der alten nationalen Drohnen-Verordnung wenig übersichtlich. 
Notwendig war damit auch hier eine umfassende Neubearbeitung der Dar-
stellung.

Die Gliederung dieses Buches zu den einzelnen Rechtspflichten bei der 
Fotografie und dem Veröffentlichen von Bildern wurde entsprechend der 
Vorauflagen in die Unterteilung der Produktionsschritte „Fotografieren, 
Editieren, Publizieren“ beibehalten. Sie hat sich bewährt, da diese Unter-
teilung Lesern und Leserinnen das Auffinden von Informationen während 
der praktischen Arbeit erleichtert. Neu hinzugekommen ist ein Kap. 7, 
welches über die neue „proaktive Auskunftspflicht“ bezüglich von Bild-
nutzungen gegenüber Urheberinnen und Urhebern informiert. Zwei weitere 
Abschnitte des Kap. 7 befassen sich mit den Folgen rechtswidriger Bild-
nutzungen.

Neben einer Gliederung der Grobstruktur dieses Buches zum schnellen 
Einstieg in einen Themenblock besteht zum gezielten Auffinden einzelner 
Fachfragen eine Feingliederung. Aus diesem Gedanken heraus wurden sämt-
liche Unterpunkte so angelegt und benannt, dass Antworten zu einzelnen 



VIIVorwort

Fragen über das Inhaltsverzeichnis leicht aufgefunden werden können. 
Zudem enthalten die Ausführungen gegenüber der Vorauflage mehr Ver-
weise auf relevante weitergehende Darstellungen in diesem Buch. In diesem 
Sinne soll dieses Buch ein Praxis Guide sein, der die tägliche Arbeit mit 
Bildern begleitet.

Wie schon bei der Produktion der Vorauflagen, aus denen dieses Buch 
hervorgegangen ist, danke ich Herrn Rolf-Günther Hobbeling von Springer 
Gabler, der dieses Buch angeregt hat und mir mit Geduld und Sachverstand 
während der Produktion zur Seite gestanden hat.

Kiel
20. Juli 2023

Christian W. Eggers

Online-Service zum Buch
Die vollständige Sammlung der Muster-Dokumente 
zum Bildrecht (Einwilligungserklärungen, Verträge 
und Prüfungsschemata zum Fotorecht) können 
hier heruntergeladen werden.
h�ps://nordbild.com/dsgvo-vertragsmuster/
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